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Kurzfakten zum Corona-Soforthilfe-
programm des Bundes
Stand: 30. März 2020

1. Antragsberechtigte: sind Soloselbständige, Angehörige der Freien Berufe und kleine Unternehmen 
einschließlich Landwirte mit bis zu 10 Beschäftigten (Vollzeitäquivalente), die wirtschaftlich am Markt 
als Unternehmen tätig sind. Sie müssen ihre Tätigkeit von einer inländischen Betriebsstätte oder einem 
inländischen Sitz der Geschäftsführung aus ausführen und bei einem deutschen Finanzamt angemel-
det sein.

2. Umfang der Soforthilfe: Die Soforthilfe dient der Sicherung der wirtschaftlichen Existenz der 
Unternehmen und zur Überbrückung von akuten Liquiditätsengpässen in Folge der Corona-Krise. 
Unternehmen bzw. Selbständige aus allen Wirtschaftsbereichen mit bis zu 5 Beschäftigten können 
einen einmaligen Zuschuss von bis zu 9.000 Euro für drei Monate beantragen, Unternehmen mit 
bis zu 10 Beschäftigten einen einmaligen Zuschuss von bis zu 15.000 Euro, ebenfalls für drei Monate.

3. Nachweis des Liquiditätsengpasses durch Corona-Krise: Der Antragsteller muss versichern, dass 
er durch die Corona-Pandemie in eine existenzgefährdende Wirtschaftslage geraten ist. Antrag-
stellende Unter nehmen dürfen sich nicht bereits am 31.12.2019 in finanziellen Schwierigkeiten 
befunden haben.

4. Auszahlung über die Länder: Länder haben die Umsetzung und Auszahlung der Hilfen übernommen. 
Eine Liste der Ansprechpartner finden Sie auf www.bmwi.de/coronahilfe.

5. Unbürokratisches Antragsverfahren: Das Soforthilfe-Programm verzichtet bewusst auf ein bürokrati-
sches Antragsverfahren, um eine rasche und unbürokratische Auszahlung zu gewährleisten. Die Anga-
ben zum Antrag müssen aber richtig sein - Falschangaben können den Tatbestand des Subventions-
betrugs erfüllen und zu entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen führen. Anträge können bei 
den zuständigen Ansprechpartnern in den Ländern in Kürze elektronisch gestellt werden.

6. Antrags- und Auszahlungsfrist: Anträge sind bis spätestens 31.05.2020 bei der zuständigen Landes-
behörde zu stellen.

7. Kumulierung mit anderen Beihilfen und steuerliche Relevanz: Eine Kumulierung mit anderen Hilfen 
im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist grundsätzlich möglich. Eine Überkompensation ist 
aber zurückzuzahlen. Damit der Zuschuss jetzt, wenn es wichtig ist, in vollem Umfang den Unterneh-
men zu Gute kommt, wird er bei den Steuervorauszahlungen für 2020 nicht berücksichtigt. Zwar ist 
der Zuschuss grundsätzlich steuerpflichtig, aber das wirkt sich erst dann aus, wenn die Steuererklärung 
für 2020 eingereicht werden muss, also frühestens im nächsten Jahr. Nur wenn im Jahr 2020 ein positiver 
Gewinn erwirtschaftet wurde, wird dann auf den Zuschuss der individuelle Steuersatz fällig.

http://www.bmwi.de/coronahilfe


2

Wichtige Fragen und Antworten:

Inwiefern müssen die Antragssteller für den Bundeszuschuss Nachweise des Liquiditätsengpasses 
erbringen?

Die Hilfe aus dem Soforthilfeprogramm soll möglichst schnell und unbürokratisch bei den Kleinst-
unternehmen, Soloselbständigen und Angehörigen der Freien Berufe ankommen, die aufgrund der 
Corona-Krise in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht sind. Deshalb wäre es nicht praxisgerecht, 
wenn die Bewilligungsstellen der Länder bei jedem Antrag umfangreiche Nachweise überprüfen. 
Stattdessen wird eine glaubhafte und strafbewehrte Versicherung der Antragsteller eingefordert. Die 
Antragsteller müssen aber in dem Antragsformular erläutern, inwiefern ihre wirtschaftliche Tätigkeit 
durch die Corona-Pandemie wesentlich beeinträchtigt und ihre wirtschaftliche Existenz dadurch 
bedroht ist. Bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Falschangaben müssen die Antragsteller mit 
Strafverfolgung wegen Subventionsbetrugs rechnen.

Warum gibt es jetzt doch anders als geplant in manchen Bundesländern Doppelzahlungen von Land/
Bund, in anderen Ländern dagegen nicht?

Es gibt das einheitliche Bundesprogramm „Corona-Soforthilfe für Kleinstunternehmen und Solo-
selbständige“, für das die Länder die Antragsbewilligung und Auszahlung übernommen haben. Mit 
diesem Soforthilfeprogramm deckt der Bund bereits rund 90 Prozent der etwa 3 Millionen kleinen 
Unternehmen und Soloselbständigen ab. Zusätzlich haben zahlreichen Bundesländer eigene Sofort-
hilfeprogramme aufgelegt. Die Länder haben die Möglichkeit, besondere regionale Probleme oder 
höheren Bedarf, der beispielsweise aufgrund von höheren Gewerbemieten in Großstädten entstehen 
kann, durch eigene Hilfsprogramme aufzufangen. Eine Kombination des Soforthilfeprogramms des 
Bundes mit anderen öffentlichen Hilfen, beispielsweise mit einem Landesprogramm, ist zulässig, 
soweit dadurch keine Überkompensation eintritt. Beispielsweise kann ein Antragsteller, der bereits 
Soforthilfe aus einem Landesprogramm erhalten hat, noch zusätzlich Soforthilfe aus dem Bundespro-
gramm bis zur Höchstgrenze des Zuschusses erhalten, wenn er die Voraussetzungen für die Soforthilfe 
nach dem Bundesprogramm erfüllt und der Förderhöchstbetrag nicht erreicht wurde.

Wie wird hinterher geprüft, ob nicht eine „Überkompensation“ vorlag? 

Der Antragsteller beantragt eine einmalige Soforthilfe, deren Höhe sich bis zur Höchstgrenze von 
9.000 bzw. 15.000 Euro an dem vom Antragsteller glaubhaft versicherten Liquiditätsengpass für drei 
aufeinander folgende Monate orientiert. Der Antragsteller legt bei der Angabe, in welcher Höhe er die 
Billigkeitsleistung beantragt, seinen voraussichtlichen Liquiditätsengpass zugrunde. Dieser wird auf 
der Basis seines voraussichtlichen Umsatzes sowie des betrieblichen Sach- und Finanzaufwands für 
die drei auf die Antragstellung folgenden Monate ermittelt. Sofern die Soforthilfe wie beantragt bewil-
ligt wird und später festgestellt wird, dass der Sach- und Finanzaufwand des Unternehmens oder die 
tatsächliche Umsatzeinbuße doch geringer war, ist das Unternehmen zu einer Rückzahlung des über-
zahlten Betrags verpflichtet. Auch durch die Kombination von mehreren Hilfsprogrammen kann es zu 
einer Überkompensation kommen. Die Überprüfung, ob eine Überkompensation vorliegt, wird auf der 
Grundlage der allgemeinen Verfahren, beispielsweise im Rahmen der Steuererklärung für das Jahr 
2020, erfolgen und kann bei Verdacht auf Subventionsbetrug auch zu einer Strafverfolgung führen.
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Wie wird überprüft, ob Missbrauch vorliegt? Muss der Antragssteller zu einem bestimmten Stichtag 
schon hauptberuflich selbständig tätig gewesen sein? 

Der Antragsteller muss bei der Antragstellung seine Identität nachweisen und unter anderem mit 
einer Steuer-Identifikationsnummer bei einem deutschen Finanzamt gemeldet sein. Es ist kein fester 
Stichtag vorgesehen, ab dem ein Antragsteller als Unternehmen wirtschaftlich am Markt oder als Frei-
berufler oder Soloselbständiger im Haupterwerb tätig gewesen sein muss, damit auch Start-ups eine 
Unterstützung durch die Soforthilfe erhalten können. Bei einer Gewerbeanmeldung, die erst zum 
jetzigen Zeitpunkt erfolgt, dürfte es unter anderem an der für die Antragsberechtigung erforderlichen 
Glaubhaft machung fehlen, dass die wirtschaftliche Tätigkeit durch die Corona-Krise wesentlich beein-
trächtigt wird; in einem solchen Fall wird keine Soforthilfe gewährt.

Ist die Soforthilfe des Bundes nur für das Weiterzahlen der laufenden Betriebskosten wie Miete, 
Leasing usw. gedacht? Und wer Probleme hat, seine Privatausgaben wie Miete und Einkäufe zu 
bestreiten, darf den Zuschuss für alle Ausgaben, beruflich wie privat einsetzen?

Das Soforthilfeprogramms des Bundes unterstützt entsprechend den am 23. März 2020 beschlossenen 
Eckpunkten kleine Unternehmen, Soloselbständige und Angehörige der Freien Berufe durch einen 
Zuschuss bei der Sicherung ihrer wirtschaftlichen Existenz und der Überbrückung von akuten Liqui-
ditätsengpässen. Diese laufenden Betriebskosten können unter anderem gewerbliche Mieten, Pachten, 
Kredite für Betriebsräume und Leasingaufwendungen umfassen, bezogen auf die drei der Antrag-
stellung folgenden Monate. Dagegen können Kosten des privaten Lebensunterhalts wie die Miete der 
Privatwohnung oder Krankenversicherungsbeiträge nicht durch die Soforthilfe abgedeckt werden. 
Damit auch insofern die Existenz von kleinen Unternehmen, Freiberuflern und Soloselbständigen 
nicht bedroht ist, wird der Zugang zu Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II), insbesondere 
dem Arbeitslosengeld II, vereinfacht. Unter anderem greift hier für sechs Monate eine wesentlich ver-
einfachte Vermögensprüfung, und Aufwendungen für Unterkunft und Heizung werden für die Dauer 
von sechs Monaten ab Antragstellung in tatsächlicher Höhe anerkannt.


